
d B 'I d n stenog\~:raphischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 709 er el agen zu e I" 

:Bericht 
des Jus~izausschusses 

über die Regierungsvorlage (673 der J:~ei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Bund\e~
gesetz zur Ausführung des Gesetzes über dIe 
Aufhebung db Erbhofrechtes und des Lan(:l
bewirtschaftungsrecht~s erneut geände(t 

wird. 

Antrag auf Entschädigung bei der Bäuerlichen 
Schlichtungsstel1e einzubringen. Die zweijährige 
Frist ist mit dem Ende des 6. September 1960 
abgelaufen, ohne daß bis zu diesem Zeitpunkt ein 
Antrag gemäß § 20 Abs. 4 des Anerbengesetzes 
gestellt worden wäre. 

I Da in den vergangenen Jahren der Arbeits-
Durch das B\.lndesg~setz vom 21. März 1947;, anfall bei den Sdllichtungsstellen sehr zurück

BGBI. Nr. 85, zur AuSführung des Gesetzes von\ ging, ist es nicht mehr gerechtfertigt, diese weiter 
19. September 1945, S~GB1. 174, über die Auf- \ aufrechtzuerhalten. 
hebung des Erbhofrechies und des Landbewirt- . 
schaftungsrechtes, sinJder Aufgabenbereim und \ Der vorliegende Gesetzentwurf überträgt daher 
die Zuständigkeiten der Bäuerlichen Schtichtungs- für die Zukunft die den Sdllichtungsstellen 7U

stellen geregelt worden. Unter diese Regelung konrmende Zuständigkeit auf die Gerichte. 
ist vor allem die überleitung der aus dem reichs- Zbden einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 
deutschen Erbhofrecht stammenden Ausstattungs- wäre llU sagen: 
und Versorgungsremte gefallen; darüber hinaus In § \~\ wird die übertragung der Zuständig
sind den weimenden Erben Entschädigungsan- keit in dei'~ Weise vorgesehen, dag für die bis
sprüche gewährt und es sind die Rechtsverhält- herigen Au~g-"'lben der SdllichtungssteUen die 
nisse neu geordnet worden, die sich aus beson- Gerimte für zustä'rndig erklärt werden. 
deren behördlimen Maßnahmen ergeben haben. § 2 bestimmt, d~;ß die anhängigen Verfahren 
Diese Gegenstände der Regelung sind, soweit sie bei den Schlimtungssi~ijen nach den bisherigen 
ein behördlimes Einsroreiten erfordert haben, Vorsmriften zu Ende zu 'führen sind. 
zwisdlen den Gerichten und den Schlichtungs- § 3 spricht aus, daß die bet,~ts bestellten Mit-
stellen aufgeteilt worden. glieder und Ersatzmitglieder bis\ zur Beendigung 

Den Schlichtungsstellen obliegt die Aufgabe, der anhängigen Verfahren im A~k,t bleiben. 
über den Bestand und den Inhalt dieser Rechte § 4 enthält die VollzugsklauseL '\ 
zu entscheiden und bei Streitigkeiten regelnd Der JustizaussdlUß hat die Regier~;''1gsvorbge 
einzugreifen sowie die Ansprüche unter bestimm- in seiner Sitzung am 19. Juni 1962 beril",~n und 
ten Voraussetzungen verbümern zu lassen. Durm nam einer Debatte, in der außer· dem B~r:icht
das Anerbengesetz vom 21. Mai 1958, BGB!. erstatter .die Abgeordneten Ei chi n ger u\nd 
Nr. 106, sind den Smlimtungsstellen neue Auf- Z e i 11 i n ger sowie der Bundesminister fÜi·~ 
gaben anvertraut worden. Es handelt sich um den Justiz Dr. B rod a das Wort ergriffen, um'er
§ 20 Abs. 4, der weichenden Erben im Sinne ändert angenommen. 
des aufgehobenen I'eichsdeutsmen: Erbhofrechtes Der Justizausschuß stellt somit den A n t rag, 
das Remt gegeben hat, unter bestimmten Vor- der Nationalrat wolle dem von der Bundesregie
aussetzungen binnen zwei Jahren nach dem In- rung vorgelegten Gesetzentwurf (673 der Bei
krafttreten des Anerbengesetzes die Wiederauf- lagen) die verfassungsmäßige Zustimmung er
nah me eines auf Gewährung einer Entsdlädigung teilen. 
geridlteten Verfahrens bei der Bäuerlichen 
Schlichtungsstelle zu erwirken oder neu einen 

Dr. Neugebauer 
Berich (erst" tter 

Wien, am 19. Juni 1962 

Dr. Hofeneder 
Obmann 
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